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Wärmebehandlung 
 
 
 
Antrag Frankreichs 
 
 
 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 
Erläuternde Zusammenfassung: Ziel dieses Dokuments ist es, eine Wärmebehand-

lung von Tanks zur Beförderung von Gasen vorzu-
schreiben, die aus Feinkornstahl gebaut sind. 

 
Zu treffende Entscheidung:  Änderung des Absatzes 6.8.5.1.1. 
 

 
 
Einführung 
 

1. Im Rahmen der Anwendung technischer Regelwerke, die von den meisten zuständigen Be-
hörden anerkannt sind, wird für Tanks aus Feinkornstahl zur Beförderung von Gasen der Klas-
se 2 nach dem Schweißen eine Wärmebehandlung vorgeschrieben. 

 
2. Die Wärmebehandlung ist in den Normen für den Bau von Tanks, auf die im RID/ADR verwei-

sen wird, oder in den für den Bau dieser Tanks verwendeten Werkstoffnormen nicht aufge-
führt. 
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3. Diese Maßnahme ist nach Ansicht Frankreichs wichtig, um das bestehende Sicherheitsniveau 

beizubehalten. Zur Erreichung dieses Ziels wird die Änderung des Absatzes 6.8.5.1.1 vorge-
schlagen. 

 
Antrag 
 

4. 6.8.5.1.1 Der Absatz b) erhält folgenden Wortlaut: 
 

"b) Tankkörper aus Feinkornstahl zur Beförderung von 
 

– Stoffen der Klasse 2 und 
 
– UN 1052 Fluorwasserstoff, wasserfrei, und UN 1790 Fluorwasserstoffsäure 

mit mehr als 85 % Fluorwasserstoff der Klasse 8 
 
müssen zur Vermeidung thermischer Spannungen wärmebehandelt werden." 
 

Anmerkung des Sekretariats der OTIF: Das RID enthält in Absatz b) zusätzlichen Text, in 
dem Ausnahmen zu dieser Vorschrift enthalten sind. 

 
Begründung 
 
Sicherheit:   Verbesserung der Sicherheit. 
 
Durchführbarkeit:  Keine Probleme. 
 
Tatsächliche Anwendung:  Dieser Antrag ermöglicht es, das in den meisten Ländern gefor-

derte Sicherheitsniveau beizubehalten. 
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